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IKB@NET 
 
 
(Alle Preise brutto, inkl. MwSt.) 
 
Einmalige Kosten für Installation   
Pro Anschluss wird für die Herstellung folgender Kostenbeitrag verrechnet:    
     

EUR   199,00 
 
Dieser Kostenbeitrag beinhaltet pauschal die Errichtungskosten, wobei die Form der technischen 
Realisierung bzw. die spezifische Form der Inhaus-Verkabelung (Anschlussart) der IKB vorbehalten bleibt. 
 
 
Monatliche Kosten  

Level 1 (Basic) 1) Level 2 (Aktiv) 2) Level 3 (Comfort) 2) Level 4 (Prestige) 2) Level 5 (Elite) 2) 
 EUR 14,90   EUR 24,90          EUR 34,90             EUR 54,90    EUR 154,90  
 
        
1) Bei Überschreitung des monatlichen Transfervolumens: 6 Cent/MB 
 
2) Fair Use Regelung:  
1. Benachrichtigung des Kunden kurz vor Erreichen der Volumengrenze 
2. Benachrichtigung des Kunden bei einer 20% Überschreitung der Volumengrenze 
3. Benachrichtigung des Kunden über Geschwindigkeitsreduktion auf 128 kbit/s mit Upgrade-Angebot 
4. Bei weitergehender Überschreitung Sperrung des Anschlusses bis zum Monatsende. Der Kunde kann 
ab dann nur noch den Email Dienst nutzen. Am Monatsersten des Folgemonats wird der Account wieder 
entsperrt. Der Kunde kann den Internetzugang ab diesem Zeitpunkt wieder in vollem Umfang nutzen. 
 
Der Kunde kann jederzeit über das Webportal Einsicht in den aktuellen Stand des Transfervolumens 
nehmen. 
 
 
Zusatzdienste/-services  
ab Level 2 möglich: 
 
Moonlight-Tarif -  
Zwischen 24.00 und 06.00 wird das anfallende Transfervolumen nicht gezählt und nicht verrechnet.  
EUR 9,90 
 
Wireless--Zugang der Produktlinie CityInternet home - 
Alle W-LAN Sende-/Empfangseinrichtungen im Versorgungsgebiet der IKB AG können mit entsprechenden 
Endgeräten genutzt werden. 
W-LAN light –  256/64 kbit/s  
EUR 4,90 
W-LAN standard – 1024/256 kbit/s 
EUR 9,90 
 
zusätzliche E-Mail Adressen - 
Jede weitere E-Mail Adresse  
EUR 1,20 
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Kostenersatzbeträge für Nebenleistungen  
 
Spesen, je Mahnung  
EUR 2,50 
Telefoninkasso  
EUR 5,00 
Inkassobesuch  
EUR 20,00 
Sperrpauschale bei Zahlungsverzug  
EUR 20,00 
Papierrechnung (je einzelner Rechnung) 
EUR 1,00 
Zahlscheingebühr (je Einzahlungsbeleg)  
EUR 2,00 
 
Ersatzbetrag für nicht ordnungsgemäß zurückgegebene Anschaltgeräte 
EUR 199,00 
 
Sonstige Kosten  
Nicht erforderliche Störungsbehebungen sowie Aufwendungen für die Behebung von ungeklärten 
Störungen, die in der Sphäre des Kunden liegen, werden von der IKB AG nach Aufwand mit folgendem 
Stundensatz in Rechnung gestellt – 
EUR 76,80 
 
Ersatzbetrag/Kaution  
Die im Eigentum der IKB AG stehenden Anschaltgeräte werden den Kunden zur freien Benutzung 
kostenlos überlassen. 
Ersatzbetrag für nicht ordnungsgemäß zurückgegebene Anschaltgeräte 
EUR 199,00 
Die IKB AG behält sich vor, stattdessen eine Kaution bis zur Höhe des Ersatzbetrages einzuheben. 
 
Herstellungsfristen  
Die Frist bis zum erstmaligen Anschluss bzw. zur erstmaligen Freischaltung bestimmt sich nach dem 
Leistungsbeginn (= Beginnzeitpunkt der Tarifierung). 
Leistungsbeginn ist einer der folgenden Zeitpunkte 
• der im Vertrag vereinbarte, bestätigte Zeitpunkt oder 
• wenn nichts anderes vereinbart ist, der auf die betriebsfertige Übergabe folgende Werktag 
 
Im Falle einer verspäteten Bereitstellung der im Vertrag vereinbarte Zeitpunkt, jedoch nur wenn die IKB AG 
kein Verschulden an der Verspätung trifft. 
 
Der Endzeitpunkt der Tarifierung ergibt sich gemäß der vereinbarten Vertragslaufzeit. 
 
 
 


